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Merkblatt

zum Antrag auf Projektförderung aus Kapitel 0602 Titel 685 09
– Zuschuss zur Förderung des interreligiösen Dialogs, insbesondere mit dem Islam –

I. Allgemeines
Das Bundesministerium des Innern bewilligt nach Maßgabe der in Kapitel 0602

Titel 685 09 des jeweiligen Bundeshaushalts zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel Zuwendungen für Projekte zur

· Förderung des interreligiösen Dialogs, insbesondere mit dem Islam.
Da die Zuwendung ein Zuschuss ist, ist eine Vollfinanzierung in der Regel nicht vorgesehen. Es wird grundsätzlich erwartet, dass der Zuwendungsempfänger eigene Mittel und/oder eigene Leistungen in das Projekt einbringt (zum Einsatz unbarer Leistungen siehe auch Erläuterung in Nr. IV dieses Merkblattes).
II. Voraussetzungen für die Förderung
An den Maßnahmen, die noch nicht begonnen sein dürfen, muss

· ein erhebliches Interesse des Bundes bestehen und sie müssen

· von überregionaler Bedeutung sein.
Projekte des interreligiösen und interkulturellen Dialogs sind dann besonders förderungswürdig, wenn sie

· der Verständigung zwischen den Angehörigen der Religionen dienen,

· dabei auf Nachhaltigkeit angelegt sind und/oder

· Modellcharakter haben.

Projekte, die rein religiösen Zwecken dienen, können aus Gründen der staatlichen Verpflichtung zur Neutralität keine Berücksichtigung finden.
Für telefonische Rückfragen erreichen Sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Referates G II 4 unter folgenden Rufnummern: 
Förderung des interreligiösen Dialogs, insbesondere mit dem Islam: 

Herr Dr. Lemmen

01888 – 681-3775
N. N.
III. Antragsverfahren
Um über einen Antrag auf Bundeszuwendung entscheiden zu können, bedarf es folgender Unterlagen:

· Antrag mit Ausgaben- und Finanzierungsplan (Satzung in aktueller Fassung, Auszug aus dem Vereinsregister und aktueller Freistellungsbescheid sind – sofern noch nicht vorgelegt – beizufügen),

· Beschreibung der zu fördernden Maßnahme, die deren inhaltliche Beurteilung zulässt (ggf. mit Veranstaltungsprogramm),

· Erklärung, dass mit dem Projekt noch nicht begonnen wurde,

· Erklärung, ob eine Berechtigung zum Vorsteuerabzug nach § 15 Umsatzsteuergesetz besteht.
IV. Hinweise zum Einsatz von Eigenmitteln und unbarer Eigenleistung
Grundsätzlich wird erwartet, dass der Antragsteller bei Projekten, für die eine Bundeszuwendung erbeten wird, eine angemessene Eigenleistung einsetzt.
Ein Finanzierungsplan ist grundsätzlich auf Ausgabenbasis aufgebaut. Bei enger Auslegung des Zuwendungsrechts sind unbare Eigenleistungen (z. B. Einsatz vorhandener Infrastruktur, Einbringen einer Leistung durch Vereinsmitglieder unter Verzicht auf die Bezahlung der erbrachten Leistung) nicht zuwendungsfähig, da sie als Ausgaben nicht tatsächlich anfallen. Gerade Zuwendungsempfängern, die nur über geringe Einnahmen verfügen, ermöglichen allerdings oft erst solche unbaren Leistungen die Realisierung ansonsten nicht durchführbarer Projekte.
Vor diesem Hintergrund ist es für die Bewertung des Eigenmittelanteils in einem Zuwendungsantrag auch hilfreich, evtl. eingebrachte unbare Leistungen des Antragstellers zu kennen.
Aus diesem Grund sieht der Antragsvordruck unter Nr. IV. eine Rubrik vor, in der solche unbaren Ausgaben ausgewiesen werden können.
Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht.
Der Antrag ist so rechtzeitig einzureichen, dass das Bundesministerium des Innern ausreichend Zeit hat zu prüfen, ob die Maßnahme der Zweckbestimmung des Haushaltstitels entspricht und förderungswürdig ist.
Die Anträge sind zu richten an das
Bundesministerium des Innern 
- Referat G II 4 -

Alt Moabit 101D
10559  Berlin

Fax: 01888 / 681 – 2639
E-Mail: GII4@bmi.bund.de
